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Kulturpranger

La culture au pilori

Wer entscheidet, was schön ist?

(V/n r/as neue C/)u/-er FTF-Gebat/o'e
/'sf e/'n Sfre/'f enfÄrannf, c/er nun b/'s
vor ctes ßt//7cfesgrer/'c/7f gezogen
wore/en /'sf. /n b/esem /cSfre/ffe//«
gebf es un7 e/'ne g/ru/7c/säfz//'c/?e Fra-
ge.' fV/'e we/'f gebf r//'e /Co/rrpefe/tz
uncf c/as Orbeberrecbf cfes /Cünsf/ers
gegeot/ber se/'nem kVer/r?
kV/rc/ er /'n se/ne/77 Geb/'ef - ///'er a/s
Arcb/'feFf, /'n anderen Fà'//en a/s Ma/er
oder ß/'/dFauer- a/s Facbma/tr? aner-
/rannf, dessen Wer/r von Facb/eofen
beorfe/'/f i/v/rd, oder /rann der «Dorcb-
scbn/'ffsbürger.» burcb e/'n Grfe/7 /'n
se/'n 1/VerF e/'ngre/'/en und l/erande-
rangen i/er/angren;
Oer Fa// des Cbt/rer FFF-Gedaudes
so// andand von Ze/fungs-4rf/Fe/n
und Sfe//ungnadn7en der Se/rb'on
Graudünden d/'er vorgesfe/// werden.

Der Tatbestand
«Als am Churer Postplatz im Jahr
1909 das in neubarockem Stil er-
baute PTT-Gebäude in Betrieb ge-
nommen wurde, erwuchs dem un-
konventionellen Bau heftige Oppo-
sition. Die Bevölkerung sprach von
einem ,Schandfleck'.
Heute, genau 70 Jahre später, ist die
Fassade des unmittelbar hinter dem
alten Postgebäude in der ersten
Etappe vollendeten neuen PTT-Be-
triebs- und Verwaltungsgebäude
ebenfalls Stein des Anstosses. Die
Immobilienfirma eines Churer Archi-
tekten als Eigentümerin eines be-
nachbarten Geschäftshauses erhob
Einsprache gegen den mit dunkel-
blauen, einbrennlackierten Metall-
platten verkleideten 30-Millionen-
Bau und machte geltend, dass die
Fassadenfarbe gegen die Bauord-
nung Verstösse, indem sie eine er-
hebliche Beeinträchtigung der um-
liegenden Bauten darstelle.
Der Churer Stadtrat trat auf die Ein-
spräche nicht ein, hingegen hiess
das Verwaltungsgericht den gegen
den städtischen Entscheid erhöbe-
nen Rekurs gut. Es machte geltend,
dass das Gebäude eine ,grobe Stö-
rung des Orts- und Landschaftsbil-
des' darstelle, dass es ,in den Augen
des Durchschnittsbetrachters als
eigentlicher Fremdkörper' ange-

sehen werde und die Stadt nach
Bekanntwerden der endgültigen Fas-
sadenfarbe im Lauf der Bauarbeiten
ein zweites Publikationsverfahren
hätte verlangen sollen...
Nicht nur die PTT als Bauherrin,
auch die Stadt, die in dem Entscheid
eine Verletzung der Gemeindeauto-
nomie erkannte (beide waren wäh-
rend des ersten Verfahrens gemein-
sam vorgegangen), reichten nun
gegen den verwaltungsgerichtlichen
Entscheid Rekurs beim Bundesge-
rieht ein.»
Car/ S/'e/er, aus Arf/'/re/ Fagres-Aoze/'-
g/er, vom 70. 7. 7979

Der Protest gegen das Urteil
Ebenfalls protestierten gegen dieses
Urteil die Ortsgruppe Graubünden
des Schweizerischen Werkbundes,
die Sektion Graubünden des SIA und
die GSMBA Sektion Graubünden.
Die GSMBA hat an ihrer Jahresver-
Sammlung vom 16. Dez. 1978 eine
Resolution verfasst, die sich insbe-
sondere gegen folgenden Passus
des Urteils wendet:
«...Bei der Beurteilung der Frage,
ob sich eine geplante Baute im er-
wähnten Sinne in das Orts- und
Strassenbild einzuordnen vermöge,
ist nun nicht das subjektive Empfin-
den bloss einzelner Personen, wie
etwa der Mitglieder der Baubehörde,
ausschlaggebend. Der Massstab
muss vielmehr in den Anschauun-
gen des Durchschnittsbetrachters,
die von einer gewissen Verbreitung
und Allgemeingültigkeit zeugen, ge-
funden werden...»

In dieser Resolution der Sektion
Graubünden heisst es:

Wir protestieren dagegen, dass die
Meinung des Durchschnittsbetrach-
ters über das Urteil kompetenter
Fachleute gestellt wird. Dieser Ent-
scheid hätte nicht ausgesprochen
werden dürfen, ohne vorher ein Gre-
mium von Fachleuten (Kant. Denk-
malpflege, Kant. Natur- und Heimat-
schutzkommission, Architekten und
Künstler) beizuziehen. Wir finden es
nicht richtig, dass ein so wichtiger
Entscheid aufgrund des subjektiven

Empfindens einzelner Laien, in die-
sem Falle die Mitglieder des Verwal-
tungsgerichtes, getroffen wurde.
Die GSMBA Sektion Graubünden ist
beunruhigt über die unabsehbaren
Folgen, die dieser Entscheid im Be-
reich des künstlerischen Gestaltens
nach sich ziehen kann.

Muss sich der Künstler dem Urteil
des Durchschnittsbürgers unter-
ziehen?
Die Sektion Graubünden hat der
Redaktion in Ergänzung zu ihrer
Resolution noch folgende Stellung-
nähme zukommen lassen:

Das Urteil des Verwaltungsgerichtes
Graubünden, gegen das sich in ähn-
liehen Erklärungen der Vorstand der
Ortsgruppe Zürich des Bundes
Schweizer Architekten BSA, sowie
die Ortsgruppe Graubünden des
Schweizerischen Werkbundes ge-
wandt hat, ist - sollte es rechtskräf-
tig, d.h. durch das Bundesgericht
bestätigt werden - mit unabseh-
baren Konsequenzen für das zukünf-
tige Architekturgeschehen nicht nur
in Graubünden, sondern in der ge-
samten übrigen Schweiz verbunden
und muss deshalb alle sich mit
Architektur, Kunst und Umweltge-
staltung im weitesten Sinne befas-
senden Kreise interessieren.
Massgebend für die Beurteilung der
Frage, ob der Kläger als Nachbar zu
einer Einsprache legitimiert war, ist
die Feststellung, ob dieser geplante
Bau tatsächlich eine grobe Verlet-
zung des Artikels 5 der Churer Bau-
Ordnung darstelle, wonach sich Neu-
bauten in die Umgebung einzuord-
nen haben.
Diese Frage hat das Verwaltungs-
gericht ohne Einholung eines Gut-
achtens von fachlich kompetenter
Seite bejaht und damit dem Kläger
recht gegeben, der den Bau als
blauen Schandfleck und schwere
Beeinträchtigung des Stadtbildes
bezeichnete.
Wir wagen in diesem Zusammen-
hang die Frage zu stellen, ob das aus
architektonischen Laien bestehende
Verwaltungsgericht - hätte es sich
z.B. um ein medizinisches Problem
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gehandelt - mit entsprechender Un-
bekümmertheit auf ein fachlich fun-
diertes Gutachten verzichtet hätte.
Die Auffassungen über die Möglich-
keiten der Ein- und Anpassung neuer
Bausubstanz in vorhandene Orts-
bilder gehen heute in Fachkreisen
relativ weit auseinander. Das be-
stehende neubarocke Postgebäude
selbst, an das der Neubau angebaut
wird, steht heute unter Denkmal-
schütz, nachdem es seinerzeit jähre-

lang einen Stein des Anstosses bil-
dete. Der im Urteil des Bündner Ver-
waltungsgerichtes zitierte Durch-
schnittsbürger, der um 1900 herum
gegen den damals ungewohnten
Neubau wetterte, verurteilt heute
den geplanten Anbau als Verschan-
delung des ehrwürdigen Baudenk-
mais. Diese Tatsache sollte zu den-
ken geben.

Se/rf/'o/? Gzac/ßüoJe/?

Weihnachtsausstellungen -
Eliteschau oder regionale
Überblicksausstellung?

Die diesjährige Weihnachtsausstel-
lung im Kunstmuseum Luzern hat
die GSMBA Innerschweiz zu einem
öffentlichen Protest veranlasst.
Die bisherigen Weihnachtsausstel-
lungen gaben einerseits einen Über-
blick über das künstlerische Schaf-
fen der Innerschweiz und boten —

auch als Verkaufsausstellung - dem
Künstler die so notwendige Gelegen-
heit, sich an ein grösseres als das
übliche Galerienpublikum zu wen-
den.
Die Jury hat aus der Weihnachts-
ausstellung 1978 eine eigentliche
Eliteschau gemacht. Von 235 Künst-
lern wurden nur 35 ausgewählt und
es wurden lediglich 82 Bilder prä-
sentiert, obwohl genügend Platz zur
Verfügung gestanden hätte. Auch
tendierte der Jurybericht dahin, eine
ganze Gruppe von anerkannten In-
nerschweizer Künstlern zu diffa-
mieren.
Sowohl Auswahl wie Jurybericht
stiessen auch in der Presse auf
Kritik.
Die GSMBA Innerschweiz hat in
ihrem Protestschreiben, das in der
Presse veröffentlicht worden ist, fol-
gende Stellungnahme formuliert,
nachdem sie eingangs feststellte,
dass sich die Kritik nicht auf die
Qualität der Ausstellung richtete!

Protestschreiben der Sektion Inner-
Schweiz

Unsere Meinung:
• £me so/cß r/'grorose Aussc/re/'c/t/nsr
eofsp/v'cßf n/'cßf dem S/'nn der We/7?-

/7ac/7fsaossfe//tmg.
• £/>?e Jury, /"/7 der d/'e a/rf/'ven /Cüosf-
/er /n der Mmc/erße/'f fzwe/ Ma/e/J
und d/'e «Z.a/e/7» m/'f dre/' Juroren /'n

der Meßrße/f s/'nd, so//fe /dre facß-
//'cße /Compefeoz re/af/Ver seden und
vors/'cßf/'ge/- ausscde/'den.
• Der ße/vcßf der Jury /'sf /'n e/'nze/nen
£ormu//erun<?en fasf anmessend und
unterste/// den /Cünsf/ern zu (Jn-
recdf unser/'öse ßrngaße.

• Der ßen'cßf /'sf vo//er kV7Je/'sp/'üc/?e
und se/'ne /fr/fer/'en an den ausge-
wad/fen Wer/ren se/dsf Unverstand-
//'cd.
• Der /Cafa/og des /Conservators
puö//'z/'erf den /'m ganzen negaf/'ven
Juryder/'cdf und e/'ne Addand/ung
von 7d. /Cneudüd/er üder d/'e /efzf-
/'ädr/'ge l/Ve/'dnacdfsaussfe//ung. Dar-
/'n w/'rd edenfa//s grosszüg/'g m/'f der
/nnerscdwe/'zer /Cunsf der /efzfen
Jadre adgerecdnef. Man daf d/'e
Müde gescdeuf, auf d/'e /'efz/'gen
Wter/re d/'fferenz/'ert e/'nzugeden.
• D/'e Aufforderung an d/'e /Cünsf/er,
das Museum und das £uö//7rum n/'cdf
/'m Sf/'cd zu /assen, mutet nacd den
vorgefa//enen £a/rfen geradezu
zyn/'scd an. l/lt/'r zwe/'fe/n, od d/'e Ver-
anfworf//'cden red//'cdes /nferesse an
den fofw/'e/r/uogsp/'ozesseo der /n-
nerscd we/'zer /Cünsf/er daden.

Unsere Vorschläge:
• Das /Conzepf der IVe/dnacdfsaus-
sfe//ung /'sf neu zu üderden/ren und
zu formu//'eren.
• /n e/'ner neuen Jury so//en d/'e a/rf/'v
/Cunstscdaffenden w/'eder d/'e Medr-
de/'f daden fzwe/' durcd GSMßA,
e/'ner durcd /Cunstgese//scdaff/.
• D/'e ßaume des Museums, das
de/'ssf grosser Saa/, /Cad/'neff und
A/ord//'cdfsaa/, so//en für d/'ese Aus-
sfe//ung reserv/'erf se/'n und n/'cdf
durcd medr a/s e/'ne £/'nze/aussfe/-
/ung e/'ngescdrän/rf werden.
• Der 7erm/'n so// auf £nde /Vovem-
der vorver/egf werden, um e/'ne gün-
sf/'gere Mög//'cd/re/'f für An/raufe zu
scdaffen.
D/'e GSMßA /'sf zu Gespracden, w/'e
s/'e der /Conservator angedofen daf,
dere/'f. ße/' gegense/'f/'g /:onz/7/'anfer
d/a/fung /'sf s/'e aucd /'n £u/runff zur
Zusammenarde/'f dere/'f.
/m Auffrag des GSMßA-Vorstandes;

God/' /f/rscd/', ßräs/'denf

Die Eliteschau hatte - auch für die
beteiligten Künstler - ein unerfreu-
liches Nachspiel.
Innerhalb der üblichen Ankaufs-
praxis kaufte der Stadtrat jährlich,
auf Empfehlung der Kant. Kunst-
kommission, an der Weihnachts-
ausstellung Werke im Wert von
Fr. 12000.-. Dieses Jahr beschloss
der Stadtrat, die Fr. 12000 nicht aus-
zugeben und sie mit dem Kredit von
1979 zusammenzulegen, um damit
ein «bedeutendes Werk» zu kaufen.
Eine Flaltung, die ebenfalls in der
Presse sehr angegriffen wurde und
mit der sich die GSMBA Inner-
Schweiz keinesfalls solidarisieren
konnte.
Seit jenem Protestschreiben haben
zwischen Vertretern der GSMBA,
dem Vorstand der Kunstgesellschaft
und dem Konservator des Kunst-
museums konstruktive Gespräche
stattgefunden. Darin wurde das Kon-
zept der bisher «breiteren» Weih-
nachtsausstellung bejaht, die aber
differenzierterjuriertwerden müsste.
Als kulturpolitisch wichtig wurde vor
allem eine gegenseitige Unterstüt-
zung zwischen Kunstmuseum und
Künstlerschaft betont. Die GSMBA-
Künstler müssten vermehrt und in-
tensiver an den öffentlichen Weih-
nachtsausstellungen mitmachen. Für
ihren Einsatz möchten die Künstler
aber auch vollwertig akzeptiert wer-
den.
Eine Zersplitterung der kulturellen
Kräfte nützt weder Kunstvermittlern
noch Künstlern und wird letztlich auf
dem Buckel der Künstler ausgetra-
gen, wie die diesjährige Ankaufs-
Verweigerung zeigte.
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